
47 der Beilagen zuden stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

18. 5. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , mit stimmender hiefür geeigneter Beamter des Bun­
dem wehrrechtliche Bestimmungen 

dert werden 
abgeän- desministeriums. für Landesverteidigung, der 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
\ 

Das Wehrgesetz, BGBL Nr. 181/1955, 'in der 
Fassung der Bundesgesetze BGEL Nr. 310/1960 
und BGBL Nr. 22111962, wird wie folgt abge­
ändert: 

Generaltruppeninspektor und, dem Nationalrat 
angehörende Vertreter der im Hauptausschuß des 
Nationalrates vertretenen politischen Parteien. 
Von der im Hauptausschuß des Nationalrates am 
stärksten vertretenen Partei sind drei Vertreter, 
von der am zweitstärksten vertretenen Partei 
sind zwei Vertreter und von jeder anderen im 
Hauptausschuß des Nationalrates vertretenen Par­
tei ist ein Vertreter in den Landesverteidigungs­
rat zu entsenden. Die Einberufung des Landes-

1. Die Abs. 2 und 3 des § 2 haben zu lauten: verteidigungsrates und der Vorsitz in diesem ob-
,,(2) Die Behörden und Organe des Bundes, 

der Länder und Gemeinden sind innerhalb ihres 
Wirkungsbereiches berechtigt, die Mitwirkung 
des Bundesheeres zu den im Abs. 1 lit. bund c 
genannten Zwecken unmittelbar in Anspruch zu 
nehmen, sofern sie ohne Mitwirkung des Bundes­
heeres diesen Zwecken nicht zu entsprechen ver­
mögen. Soweit jedoch zu den im Abs. 1 lit. b 
genannten Zwecken die Inanspruchnahme von 
mehr als 100 Soldaten erforderlich ist, obliegt 
eine solche Anordnung der Bundesregierung. Ist 
eine solche Anordnung jedoch zur Abwehr eines 
offenkundigen nicht wieder gutzumachenden un­
mittelbar drohenden Schadens für die Allgemein­
heit unverzüglich erforderlich, so hat diese An­
ordnung der Bundesminister für Inneres im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Landes­
verteidigung zu treffen. Der Bundesminister für 
Inneres hat der Bundesregierung über eine solche 
Anordnung unverzüglich zu berichten. Die An­
ordnung tritt außer Kraft, wenn die Bundes­
regierung dies beschließt. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 28 und 36 der 
Strafprozeßordnung 1960, BGBL Nr. 98, werden 
durch Abs. 2 nicht berührt." 

Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

2. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Beim Bundeskanzleramt wird ein Landes­
verteidigungsrat errichtet. Dem Landesverteidi­
gungsrat gehören an: der Bundeskanzler, der 
Vizekanzler, der Bundesminister für Landesver­
teidigung, die jeweils zur Beratung heranzuzie­
henden sachlich beteiligten Bundesminister 
IStaatssekretäre), ein vom Bundesminister zu be-

liegen dem Bundeskanzler. Zu den Sitzungen des 
Landesverteidigungsrates ist ein Beamter der 
Präsidentschaftskanzlei als Beobachter emzu-
laden." 

3. § 5 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Landesverteidigungsrat ist in mili­
tärischen Angelegenheiten zu hören, die nach An­
sicht des Vorsitzenden, des Bundesministers für 
Landesverteidigung oder von mindestens zwei 
der dem Landesverteidigungsrat angehörenden 
Vertreter der politischen Parteien von grundsätz­
licher Bedeutung sind, sowie in sonstigen Ange­
legenheitender Landesverteidigung, die über die 
Zuständigkeit des Bundesministeriums für Lan­
desverteidigung hinausgehen." 

4. § 11 hat zu lauten: 

,,,§ 11. Heranziehung von Beamten 
und Vertragsbediensteten zur 
Aus ü b u n gei n e rUn t e r 0 f f i z i e r s-

funktion 

(1) Personen, die dem Personalstand des Bun­
desministeriums für Landesverteidigung als Be­
amte der Allgemeinen Verwaltung der Verwen­
dungsgruppen E bis C, als Beamte in handwerk­
licher Verwendung, als Vertragsbedienstete der ' 
Entlohnungsgruppen e bis c oder als Vertrags­
bedienstete des Entlohnungsschemas II angehören 
und Chargen oder Unteroffiziere der Reserve 
sind, können, wenn militärische Rücksichten es 
erfordern, nach Maßgabe ihrer Dienstfähigkeit 
vom Bundesministerium für Landesverteidigung 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion her­
angezogen werden. 
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2 47 der Beilagen 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen 
nur mit ihrer Zustimmung zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogen werden. 

(3) Die Heranziehung zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion endet, sofern sie nicht 
früher vom Bundesministerium für Landesver­
teidigung im Einvernehmen mit dem zur Aus­
übung einer Unteroffiziersfunktion' Herangezo­
genen aufgehoben worden ist oder nicht früher 
eine der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen 
für die Heranziehung weggefallen ist, mit Ablauf 
des Jahres, in dem der zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion Herangezogene das 
65. Lebensjahr vollendet hat. Die Heranziehung 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion endet 
überdies auf Grund der Zutückziehung der Zu­
stimmung (Abs. 2) durch den zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion Herangezogenen, sofern 
dieser das 50. Lebensjahr vollendet hat. 

(4) Im Falle der Zurückziehung der Zustim­
mung gemäß Abs. 3 endet die Heranziehung zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion mit Ab­
lauf einer Frist von sechs Monaten, gerechnet ab 
dem Zeitpunkt der Zurückziehung der Zustim­
mung. 

(5) Beamte und Vertragsbedienstete, die am 
Tage vor dem Inkrafttreien des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. zur Ausübung einer Unteroffi­
ziersfuriktion herangezogen sind, gelten, sofern 
sie ihre Zustimmung hiezu erteilen, als nach 
Abs: 1 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­
tion herangezogen." 

5. § 15 Abs. 1. hat zu lauten: 

,,(1) Alle österreichischen Staatsbürger männ­
lichen Geschlechtes, die das 18. Lebensjahr voll­
endet und das 51. Lebensjahr noch nicht erreicht 
haben, sind wehrpflichtig; Offiziere, ,unteroffi­
ziere und technische Spezialkräfte dürfen in den 
Fällen des § 2 bis zum Ablauf des Jahres, in dem 
sie das 65. Lebensjahr vollenden, zur Dienst­
leistung herangezogen werden. Auf diese Per­
sonen finden bis zum vorgenannten Zeitpunkt 
die für Wehrpflichtige der Reserve geltenden Be­
stimmungen Anwendüng." 

6. § 16 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Wehrpflichtige Personen haben jederzeit 
über alle ihnen auf Grund ihrer dienstlichen Ver~ 
wendung im Bundesheer b~karintgewordenen 
Angelegenheiten, deren Geheimhaltung dienst­
liche Interessen erfordern, gegen jedermann, dem 
sie über solche Angelegeriheiten eine dienstliche 
Mitteilung zu machen nicht verpflichtet sind, 
strengstes Stillschweigen zu beobachten. Eine 
Ausnahme hievon tritt nur insoweit ein, als der 
Wehrpflichtige für einen bestimmten Fall von 
seiner Verschwiegenheitspflicht durch das Bun­
desministerium für Landesverteidigung entbun­
den wurde. Diese Verschwiegenheitspflicht bleibt 

auch nach Erlöschen der' Wehrpflicht bestehen. 
Die dienstrechtlichen Vorschriften über die Amts­
verschwiegenheit bleiben hiedurch unberührt." 

Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden Abs. 3 
und 4. 

7. Im zweiten Satz des § 17 Abs. 1 hat das 
Wort "grundsätzlich" zu entfallen., 

8. § 18 hat zu lauten: 

,,§ 18. Erg ä n z u n g s b eh ö r den 

Innerhalb jedes Ergänzungsbereiches ist ein 
Militärkommando einzurichten, dem -unbe­
schadet sonstiger militärischer, Aufgaben - die 
Erfassung, Stellung und Einberufung der Wehr­
pflichtigen obliegt. Im Interesse der Wehrpflich­
tigen können nach den jeweiligen örtlichen Ge­
gebenheiten und militärischen Erfordernissen 
Außenstelleri des Militärkommandos im Verord­
nungswege errichtet werden." 

9. Im § 28 Abs. 1 ist vor dem letzten Satz 
dieses Absatzes folgender Satz einzufügen: 

"Hinsichtlich jener Wehrpflichtigen, denen zur 
Vorbereitung einer allfälligen Einberufung 
Scheine ausgefolgt wurden, in denen der Ort, an 
dem sich die Wehrpflichtigen im Falle ihrer Ein­
berufung zum außerordentlichen Präsenzdierist 
einzufinden haben, angeführt ist (Bereitstellungs­
scheine), genügt als Ortsangabe der Hinweis auf 
den im Bereitstellungsschein angeführten On." 

10. Im § 28 Abs. 6 hat der zweite Satz zu ent­
fallen; Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Zu Waffenübungen (Abs. 6) aürfen die 
Wehrpflichtigen ohne Zustimmung ihres Dienst­
gebers jeweils nur für, die Hödlstdauer von ins­
gesamt vier Wochen innerhalb von zwei Jahren 
herangezogen werden. Jede Waffenübung hat 
mindestens zwei Wochen zu dauern. Wird ein 
Wehrpflichtiger als Reserveroffiziersanwärter 
erstmalig zur Ableistung einer Waffenüburig her­
angezogen; so hat diese mindestens vier Wochen 
zu dauern." 

11. Dem § 28 ist folgender neuer Abs. 8 an­
zufügen: 

,,(8) Die allgemeine oder teilweise Einberufung 
zum außerordentlichen Präsenzdienst 'im Falle 
des § 2 Abs. 1 lit. a (personelle Gesamtmobil­
machung oder personelle Teilmobilmachung) so­
wie in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. bund c 
verfügt der Bundespräsident. Die allgemeine Ein­
berufung hat alle zur Ableistung des außer­
ordentlichen Präsenzdienstes verpflichteten Wehr­
pflichtigen der Reserve zu erfassen. Die teilweise 
Einberufung kann zUr Ableistung des außer­
ordentlichen Präsenzdienstes verpflichtete Wehr­
pflichtige der Reserve 
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a) eines Geburtsjahrganges oder niehrerer 
Geburts jahrgänge, 

b) aus einem Ergänzungsbereich oder aus 
mehreren Ergänzungsbereichen oder aus 
Teilen solcher Bereiche, 

c) die auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten militärischen Einheit oder auf 
Grund ihrer Eignung für bestimmte mili­
tärische Verwendungen in Betracht korne 
men, 

erfassen." 

12. Die Abs. 4 und 5 des § 29 haben zu lauten: 

,,(4) Anträge nach 
a) Abs. 2 lit. b sind beim zuständigen Mili­

tärkommando oder im Stellungsverfahren 
bei der Stellungskommission, 

b) Abs. 3 lit. b beim zuständigen Militärkom-
mando 

schriftlich einzubringen oder mündlich zu Proto­
koll zu geben. Bescheide nach Abs. 2 lit. a und 
Abs. 3 lit. a hat das Bundesministerium für Lan­
desverteidigung, Bescheide nach Abs. 2 lit. bund 
Abs. 3 lit. b das zuständige Militärkommando 
zu erlassen. Bescheide nach Abs. 2 lit. a oder 
Abs. 3 lit. a sind, sofern es sich um die Befreiung 
von in einem Dienstverhältnis stehenden Wehr­
pflichtigen auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit 
handelt, nur dem Dienstgeber zuzustellen. Der 
Dienstgeber hat den Wehrpflichtigen naChweis­
li<;h ihre Befreiung unverzüglich mitzuteilen. 

(5) Wehrpflichtige, die von der Ableistung des 
Präsenzdienstes befreit sind, haben den Wegfall 
der Voraussetzungen für die Befreiung, sofern 
für die Befreiung nicht ausschließlich militärische 
Rücksichten maßgeblich waren, unverzüglich dem 
zust~ndigeJ1 Militärkommando mitzuteilen. Er­
folgte die Befreiung auf Grund einer im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses ausgeübten beruflichen 
Tätigkeit, obliegt die Mitteilungspflicht dem 
Dienstgeber." 

13. Die Abs. 4, 5 und 6 des § 32 haben zu 
lauten: 

,,( 4) Wehrpflichtige sind vorzeltlg aus dem 
Präsenzdienst zu entlassen und in die Reserve 
rückzuversetzen, wenn sie vom Bundesministe­
rium für Landesverteidigung nach § 29 Abs. 2 
lit. a oder Abs. 3 lit. a oder vom zuständigen 
Militärkommando nach § 29 Abs. 2 lit. b oder 
Abs. 3 lit. b von der Verpflichtung zur Ablei­
stung des Präsenz dienstes befreit werden. 

(5) Wehrpflichtige können, sofern einer der 
im § 29 Abs. 2 angeführten Gründe während 
der Ableistung des Präsenzdienstes eintritt, 

a) aus den im § 29 Abs. 2 Et. a angeführten 
Gründen von Amts wegen, -

b) aus den im § 29 Abs.'2 lit:b angeführten 
Gründen auf Antrag der Wehrpflichtigen 

vorzeitig aus dem Präsenz dienst entlassen und 
in die Reserve rückversetzt werden. 

(6) Die Anträge nach Abs.5 lit. b sind bei 
jener militärischen Dienststelle, der die Wehr­
pflichtigen zur Dienstleistung zugeteilt sind, 
schriftlich einzubringen oder .mündlich zu Proto­
koll zu geben. Bescheide nach Abs. 5 lit. a sind 
vom Bundesministerum für Landesverteidigung, 
Bescheide nach Abs. 5 lit.b vom' zuständigen, 
Militärkommando zu erlassen. Bescheide nach 
Abs. 5 lit. a sind, sofern es sich um die vorzeitige 
Entlassung von in einem Dienstverhältnis stehen­
den Wehrpflichtigen a~f Grund ihrer beruflichen 
Tätigkeit handelt, nur dem Dienstgeber zuzu­
stellen." 

14. Dem § 32 ist folgender neuer Abs. 10 an-
zufügen: ' 

,,(10) Wehrpflichtige, die -'--, sofern für die ,vor­
zeitige Entlassung nicht ausschließlich· militäri7 

sche Interessen maßgebli~h. waren - vorzeitig 
aus dem Präsenzdienst entlassen worden sind, 
haben den Wegfall der Voraussetzungen für die 
vorzeitige Entlassung unverzüglich dem zustän­
digen Militärkommando mitzuteilen. Erfolgte 
die vorzeitige Entlassung auf Grund einer im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses auszuübenden 
beruflichen Tätigkeit, obliegt die Mitteilungs­
pflicht dem Dienstgeber." 

15. §33a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Zur Kontrolle der Standesevidenz und der 
übergebenen Bekreidungs- und Ausrüsturigsgegen­
stände sind Inspektionen, zur l,Interweisung in 
einzelnen Ausbildungsarten Instruktionen <tbzu­
ha1ten. Die Höchstdauer der Inspektionen und 
Instruktionen darf innerhalb eines Jahres InS­

gesamt vier Tage nicht überschreiten." 

16. § 33 a Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7)Wehrpflicl1tige der Reserve, die 'an Inspek­
tionen oder Instruktionen' teilnehmen, haben 
Anspruch auf 

a) Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, 
die ihnen durch die Fahrt zu der Dienst~ 
stelle, bei der sie sieh einzufinden haben, 
sowie durch die Rückfahrt erwachsen, 

b) unentgeltliche Verpflegung und Unter-
kunft', " 

c) eine Entschädigung. Als Entschädigung ge­
bührt Wehrmännern, Gefreiten und Kor­
porälen ein Betrag von 125 S, Zugsfilhrern 
ein Betrag von 140 S, Unteroffizieren ein: 
Betrag von 155 S und Offizieren ein Betrag 
von 175 S für jeden in die Inspektions-und 
Instruktionszeit einzurechnenden Tag. 

2 
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Dauert die Inspektion oder die Instruktion,' 
oder die Inspektion und die Instruktion 
zusammen, weniger als vier Stunden, wird 
der halbe Betrag gewährt," 

Die Abs. 8 und 9 des § 33 a haben zu entfallen. 

17. § 33 c hat zu lauten: 

,,§ 33 c. B e r e c h t i gun g zum T rag e n 
der Uniform 

(1) Wehrpflichtige der Reserve, die nach § 2 
des Heeresgebührengesetzes, BGBl.. Nr. 152/1956, 
eine Dienstgradbezeichnung führen, sind berech­
tigt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmung 
eine ihrem jeweiligen Dienstgrad und ihrer je­
weiligen Waffengattung entsprechende Uniform 
des Bundesheeres zu tragen. 

(2) Die Uniform darf - abgesehen von den 
Fällen des § 33 Abs. 10 - nur bei Veranstaltun­
gen des Bundes, der Län:der und der Gemeinden, 
bei sonstigen Veranstaltungen, an denen Abord­
nungen des Bundesheeres teilnehmen, sowie bei 
besonderen familiären Feierlichkeiten getragen 
werden. Die Uniform darf mit Zustimmung des 
zuständigen Militärkommandos überdies in allen 
jenen Fällen getragen werden, in denen dies im 
militärischen Interesse gelegen ist." 

18. Die §§ 38 und 39 haben zu lauten: 

,,§ 38. U r 1 a u b 

(1) Die Berufsoffiziere, zeitverpflichteten 501-
dat~n und nach § 11 zur Ausübung einer Unter­
offiziersfunktion herangezogenen Beamten und 
Vertragsbediensteten haben nach Maßgabe der 
dienstrechtlichen Vorschriften Anspruch auf Ur­
laub. 

(2) Wehrpflichtige, die den ordentlichen Prä­
senzdienst leisten, haben keinen Anspruch auf 
Urlaub. 

§ 39. Die n s t f r eis tell u n g 

(1) Wehrpflichtigen, die den ordentlichen Prä­
senzdienst leisten, ist unmittelbar vor der Ent­
lassung aus dem ordentlichen Präsenzdienst eine 
Dienstfreistellung in der Dauer von insgesamt 
zwei Wochen zu gewähren. 

(2) Die im Abs. 1 genannte Dienstfreistellung 
kann in begründeten Fällen zur Gänze oder teil­
weise auch vorher gewährt werden, wenn der 
Wehrpflichtige bereits einen Monat seines Prä­
senzdienstes abgeleistet hat. 

(3) Wird ein Wehrpflichtiger vorzeitig aus dem 
ordentlichen Präsenzdienst entlassen, ist ihm die 
Dienstfreistellung erst unmittelbar vor der Ent­
lassung aus dem restlich abgeleisteten Präsenz­
dienst (§ 32 Abs. 9) zu gewähren. 

(4) Eine nach Abs, 2 gewährte Dienstfreistel­
lung ist auf die nach Abs. 1 'oder 3 zu gewäh­
rende Dienstfreistellung anzurechnen. 

(5) Außer der in den Abs, 1 bis 4 geregelten 
DienstfreisteIlung kann den Wehrpflichtigen, die 
den ordentlichen Präsenzdienst leisten, in drin­
genden Fällen, insbesondere aus familiären und 
sonstigen persönlichen Gründen, kurzfristig 
DienstfreisteIlung gewährt werden." 

19. § 47 a hat zu lauten: 

,,§ 47 a. Ver let z u n g der Mit t eil u n g s­
pflicht 

Wer die Mitteilungspflicht nach den Bestim­
mungen der §§ 29 Abs. 4 oder 5 oder 32 Abs. 10 
verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist mit Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen." 

Die bisherigen §§ 47 a, 47 bund 47 c werden 
§ 47 b, § 47 c und § 47 d. 

20. § 47 c hat zu lauten: 

,,§ 47 c. Ver 1 e t z u n g der T eil nah m e­
pflicht an Inspektionen und In­
s t r u k t ion e n. Ver let z u n g der G e­
horsamspflicht bei InspektiOnen 

und Instruktionen 

Wer der Aufforderung zur Teilnahme an einer 
Inspektion ~der Instruktion keine Folge leistet, 
oder wer gegen die Gehorsamspflicht nach § 33 a 
Abs. 6 verstößt, begeht eine Verwaltungsüber­
tretung und ist mit Geldstrafe bis zu 30.0005 
oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu be­
strafen. überwiegen erschwerende Umstände, 
sind Geld- und Arreststrafe nebeneinander zu 
verhängen." 

21. § 48 hat zU lauten: 

,,§ 48. Z u s t ä n d i g k e i t zur Dur c h­
führung des Strafverfahrens 

In den Fällen der §§ 47, 47 a, 47 b, 47 c und 
47 d ist zur Durchführung des Strafverfahrens 
die Bezirksverwaltungsbehörde des Aufenthalts­
ortes des' Beschuldigten, wenn aber dieser Ort 
zum örtlichen Wirkungsbereich einer Bundes­
polizeibehörde gehört, diese Behörde zuständig." 

22. § 49 Abs. 6 hat zu entfallen. 

23. § 52 hat zu lauten: 

,,§ 52. E r s t e B i I dun g der S t ä n d e a n 
Off i z i e ren, U n t e r 0 f f i z i e ren und 

Charge.n der Reserve 

(1) Personen, die auf Grund ihrer militärischen 
Ausbildung und Erfahrung sowie nach Maßgabe 
der Dienstfähigkeit für die Vetwendung als Of­
fizier, Unteroffizier oder Charge der Reserve 
geeignet sind, das 28. Lebensjahr, aber nicht das 
65. Lebensjahr vollendet haben, können nach Be­
endigung einer auf Grund freiwilliger Meldung 
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. abzuleistenden Waffenübung, zu deren Ablei­
stung es keiner Zustimmung des Dienstgebers 
bedarf, zu Offizieren, Unteroffizieren oder 
Chargen der Reserve ernannt werden. Mit der 
Ableistung . einer soldlen Waffenübung gilt die 
Verpflid1tung zur Ableistung des ordentlid1en 
Präsenzdienstes als erfüllt. 

(2) Die Dienstfähigkeit nad1 Abs. list vor 
der Einberufung zur freiwilligen Waffenübung 
auf Grund einer militärärztlid1en Untersud1ung 
festzustellen. 

(3) Die im Abs. 1 genannte Waffenübung hat 
für Personen, die auf Grund dieser Waffenübung 
die Ernennung zum Reserveoffizier anstreben 
und von denen auf Grund ihrer militärisd1en 
Ausbildung und Erfahrung anzunehmen ist, daß 
sie die Eignung zum Reserveoffizier besitzen, 
vier Wod1en, für die übrigen im Abs. 1 ge­
nannten Personen zwei Wod1en zu dauern. 

(4) Die Ableistung weiterer Waffenübungen 
rid1tet sid1 nach § 28 Abs. 7; bei der Anwendung 
des ersten Satzes des § 28 Abs. 7 ist die nad1 
Abs. 3 abgeleistete Waffenübung zu berücksid1-
tigen. 

(5) Die im Abs. 1 für die Ernennung vorge­
sehene Bedingung der Ableistung einer Waffen­
übung entfällt bei den Personen, die nad1 dem 
21. September 1955 mindestens drei Monate im 
Bundesheer als Offizier verwendet wurden, sowie 
bei den im § 50 Abs. 5 genannten Vertrags­
bediensteten des Bundesheeres." 

24. In den §§ 10 Abs. 2, 16 Abs. 3 und 4, 
19, 20 Abs. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23 Abs. 4, 24, 
26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 28. Abs. 1, 28 a Abs. 2, 
29 Abs. 6, 33 Abs. ,3 und 8, 33 a Abs. 4 und 8, 
33 b Abs. 1 und 2 ist das Wort "Ergänzungs­
kommando" beziehungsweise "Ergänzungskom­
mandos" jeweils durd1 das Wort "Militärkom­
mando" beziehungsweise "Militärkommandos" 
zu ersetzen. 

Artikel 11 

Das Heeresgebührengesetz, BGBL Nr. 1521 
1956, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 140/1957 und BGBl. Nr. 116/1962, wird 
wie folgt abgeändert: 

1.§ 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Wehrpflid1tigen führen die für die Be­
rufsoffiziere, zeitverpflichteten Soldaten und nach 
§ 11 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 1 
1966 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 
herangezogenen Beamten und Vertragsbedienste­
ten vorgesehenen Amtstitel als Dienstgrad­
bezeichnung. " 

2. § 5 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Dienstgradzulage bctr~gt ~onatlid1 
für den 

Gefreiten ."".,."'.',.".".,, 
Korporal .""'.".",,,. ~ , , . , , , 
Zugsführer "",., .. ' .. ', ..... ' .. 
Wad1tmeister ,.".',." .. , ...... . 
Oberwad1tmeister ............... . 
Stabswad1tmeister ... , ....... , .. . 
Oberstabswad1tmeister ........... . 
Offiziersstellvertreter ......... , .. . 
Vizeleutnant .... , ..... , ........ . 
Fähnrid1 .... , .......... , ........ . 
Leutnant ., ...... , ..... , ........ . 
Oberleutnant .... , .............. . 
Hauptmann ......... ,., ........ . 
Major ., ... , ................... . 
Oberstleutnant ....... , .......... . 
Oberst .. , .... , ... , ............ . 

30 S 
60 S 
90S 

150 S 
180 S 
210 S 
240 S 
2705 
300S 
300 S 
330 S 
360S 
420 S 
480S 
540 S 
600 S 

Für die Wehrpflid1tigen mit anders festge­
setzten Dienstgradbezeid1nungen gelten die An­
sätze für die gleid1wertigen Dienstgrade." 

3. § 6 hat zu lauten: 

,,§ 6. G e b ü h ren für die Z e i t von 
Dienstfreisteilungen 

(1) Dem Wehrpflid1tigen gebührt ein Zusd1uß 
zu der im § 39 Abs. 1 bis 4 des Wehrgesetzes, 
BGBl. Nr. 181/1955, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr . ... /1966 geregelten Dienst­
freisteIlung. Der Zusd1uß beträgt für jeden 
Monat des abgeleisteten ordentlid1en Präsenz­
dienstes 60 S, gleid1viel, zu weld1em Zeitpunkt 
die Dienstfreistellung gewährt wird. 

(2) Der im Abs. 1 genannte Zusd1u~ ist am 
Tage vor Beginn der Dienstfreistellung in dem 
Ausmaß, das zu diesem Zeitpunkt auf die abge­
leistete Präsenzdienstzeit entfällt, auszuzahlen. 
Wurde die Dienstfreistellung zur Gänze vorzei­
tig gewährt (§ 39 Abs. 2 des Wehrgesetzes), ist 
der restlid1e Teil des Zusd1usses am Tage vor 
qer Entlassung aus dem Präsenzdienst auszu­
zahlen. 

(3) Andere Bezüge, die für eine gemäß § 39 
des Wehrgesetzes gewährte Dienstfreistellung 
gebühren, sind am Tage vor Beginn der Dienst­
freistellung auszuzahlen." 

4. Im § 8 Abs. 2 und im § 9, Abs. 2 hat die 
Zitierung im Klammerausdruck jeweils ,,§ 39 des 
Wehrgesetzes" zu lauten. 

Artikel III 

Das Bundesgesetz über Ansprüd1e aus der Ab­
leistung freiwilliger Waffenübungen, BGBl. 
Nr. 311/1960, wird 'wie folgt abgeändert: . 
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1. § 16 hat zu lauten: 

,,(1) Dem Präsentdienenden gebührt, als Ent­
schädigung (§ 4 Abs. 3) nidlt weniger als 555 
und nimt mehr als 2005 pro Tag; gleichviel, ob 
sim der Entsmädigungsanspruch aus den Ab­
smnitten 2 oder 3 oder aus beiden Abschnitten 
zusammen herleitet. 

(2) Präsentdienenden, die Ansprudl auf Fort­
zahlung der Dienstbezüge nach dem 6. Abschnitt 
ubd darüber hinaus Anspruch auf Entschädigung 
nach dem 2. Abschnitt(§ 4 Abs. 3) oder 3. Ab­
smnitt haben, gebührt nur insoweit eine Ent­
smädigung, als die Fortzahlung der Dienst­
bezüge den Betrag von 2005 pro Tag nimt er­
reicht." 

;2. Im § 19 Abs. 1 ist die Betragsangabe ,,405" 
durm ,die Betragsangabe ,,55 5" zu ersetzen. 

3. Im § 21 ist im Abs. 2 das Wort "Familien­
zulagen" durm das Wort "Haushaltszulage" und 
im Abs. 4 die Betragsangabe ,,1505" jeweils 
durch die Betragsangabe ,,200 S" zu ersetzen. 

Artikel IV 

Zur Bedeckung des durm dieses Bundesgesetz 
erforderlimen Mehraufwandes für das Jahr 1966 
wird eine J ahreskreditübersmreitung bei Ka­
pitel23 Titel 2§ 3 (Gesetzliche Verpflimtungen) 
inder Höhe von 1,300.0005 gegen Bindung 
eines gleich hohen Betrages bei Kapitel 23 Titel 2 
~'4 '(Sonstige Aufwandskredite) genehmigt. 

Artikel V 

1. Soweit in anderen bundesgesetzlichen VOr­
smriften Bestimmungen enthalten sind, die das 
Ergänzungskommando betreffen, gelten diese 
Bestimmungen nunmehr für das Militärkom­
mando. 

2. Die Bestimmungen des Art. I Z. 4 und 
Z. 22 treten nam Ablauf von drei Monaten nam 
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes In 

Kraft. 

3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist 

hinsichtlich des Art. I Z. 1, soweit' der BU11-
desregierung Aufgaben übertragen sind, diese, 
soweit dem Bundesminister für Inneres Aufgaben 
übertragen sind, das Bundesministerium für 
Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
steriumfür Landesverteidigung, 

hinsimdim des Art. I Z. 2 und 3 das Bundes­
kanzleramt im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Landesverteidigung, 

hinsichtlich des Art. III Z. 1 das Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung im Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt und den betei­
ligten Bundesministerien, 

hinsichtlim des Art. III Z. 2 das Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung, 

hinsichtlich des Art. III Z. 3 
a) soweit diese Bestimmung auf die im § 1 

Abs. 2 Z. 6 lit. abis d des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 311/1960 bezeid1J1eten Dienst­
verhältnisse Anwendung findet, das Bun­
deskanzleramt im Einvernehmen mit den 
beteiligten Bundesministerien, 

b) soweit diese Bestimmung auf die im § 1 
Abs. 2 Z. 6 lit. e des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 311/1960 bezeimneten Dienstverhält­
nisse Anwendung findet und die Vollzie­
hungnicht den Ländern obliegt, das Bun­
desministerium für Unterricht, soweit es 
sich jedom um Dienstverhältnisse handelt, 
die eine Tätigkeit an land- und forstwirt­
smaftlichen Berufs- oder niederen Fam­
schulen betreffen, das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, und zwar 
jedes im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt, 

hinsimdim des Art. IV das Bundesministerium 
für Finanzen im Einvernehmen mit den betei­
ligten Bundesministerien, 

hinsimtlim der übrigen 
Bundesministerium für 
betraut. 

Bestimmungen das 
Landesverteidigung 

Erläuternde Bemerkungen 

Auf Grund der seit dem Inkrafttreten der Kaderpersonal wirksam begegnen zu können. 
Wehrgesetz-Novelle 1962, BGBL Nr. 221, wei- Fern:er sollen audl hinsimtlim des Reserve­
terhin gesammelten Erfahrungen erscheint es kaders Regelungen getroffen werden, die es er­
notwendig, verschiedene Bestimmungen des möglichen, sowohl den Ausbildungsstand zu ver­
Wehrgesetzes abzuändern beziehungsweise zu tiefen als aum den Reservekader zu vergrößern. 
ergänzen. 50 gilt es vor allem im Rahmen des Im Interesse einer zweckmäßigen Gestaltung der 
§ 11 eine Hera'l1ziehungsmöglimkeit von Beam- militärismen Organisation sowie aus verwal­
ten und Vertragsbediensteten d.er Heeresver- tungsökonomismen Gründen ist weiters vorge­
waltung zur Ausübung einer Unterofnziers- sehen, die derzeit von den Ergänzungskomman­
funktion ,aum über das 40. Lebensjahr hinaus den zu besorgenden Aufg,ahen den Militär­
vorzusehen, um: dem bestehenden Mangel an kommanden zu übertragen. 
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Eine N ovellierung des Wehrgesetzes erscheint 
aber insbesondere auch im Hinblick auf den Be­
schluß der Bundesregierung vom 11. Mai 1965 
erforderlim. Der Landesverteidigungsrat hat 
nämlich in seiner Sitzung am 22. April 1965 be­
schlossen, der Bundesr.egierung zu empfehlen, 
eine Regierungsvorlage über eine Novelle zum 
Wehrgesetz, die ergänzende B.estimmungen über 
die personelle Mobilmachung enthält, in den 
Nationalrat einzubringen. Diese Empfehlung 
wurde von der Bundesregierung in der Sitzung 
am 11. Mai 1965 zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen. . 

Im Rahmen der gegenständlichen Novelle 
zum Wehrgesetz sollen noch v:ers.chiedene son­
stige Abänderungen und Ergänzungen getroffen 
werden, die im Interesse des Aufbaues einer 
wirksamen Landesverteidigung notwendig er­
scheinen. 
D~rch die 16. Novel1e der Di'enstzweigever­

ordnung, BGBI. Nr. 142/1965, wurden zusätz­
liche Dienstgrade für die zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogenen Bedien­
steten ges·chaffen. Um die Erlangung dieser 
Dienstgrade auch Wehrpflichtigen der Reserve 
zu ermöglich·en,soll § 3 des Heeresgebührenge­
setzes, BGBI. Nr. 152/1956, entsprechend ergänzt 
werden. In diesem Zusammenhang bedarf es 
auch einer entsprechenden Ergänzung des § 5 
des Heeresgebührengesetzes, in dem die jeweili­
gen Dienstgradzulagen festgelegt sind. Außer­
dem soll im Rahmen der gegenständlichen No­
vellierung die im § 6 des Heeresgebührengesetzes 
enthaltene Regelung über die Dienstfreistellung 
zweckmäßiger gestaltet und präziser gefaßt wer­
den. 

Die im Jahre 1960 festgelegte Ober- bezie­
hungsweise Untergrenze für die Festsetzung der 
Entschädigung aus Anlaß der Ableistung frei­
williger Waffenübungen entspri,cht nicht mehr 
den derzeitigen Einkommensverhältnissen. Diese 
Veränderung in den Einkommensverhältnissen 

. soll nunmehr auch in der Erhöhung der Be­
tragsgrenzen für die Festsetzung der Entschädi­
gung aus Anlaß der Ableistung freiwilliger 
Waffenübungenihren Niederschlag finden. 

Im einzelnen wird zu den Entwurfbestim­
mungen folgendes bemerkt: 
Zu Art. I Z. 1: 

Die vorgesehene Bestimmung des § 2 Abs. 2 
regelt in Durchführung des Art. 79· Abs. 3 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes die Inanspruchnahme 
der Mitwirkung des Bundesheeres zum Schutze 
der verfassungsmäßigen Ei11!ri'chtungen sowie zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
im Inneren überhaupt und zur Hilfeleistung bei 
Elementarereignissen und Unglücksfällen außer­
gewöhnlichen Umfanges. Demnach sollen die Be­
hörden des Bundes, der Länder und Gemeinden 
innerhalb ihres Wirkungsbereiches bere.chtigt 
sein, die Mitwirkung des Bundesheer.es zu den 
in Abs. 1 Irt. bund c genannten Zwecken un-

mittelbar In Anspruch zu nehmen, sofern SIe 
ohne Mitwirkung des Bundesheeres· diesen 
Zwecken nicht zu entsprech,en vermögen. Im 
Falle einer Inanspruchnahme von mehr als 
100 Soldaten zu den im Abs. 1 lit. b genannten 
Zwecken soll jedoch im Interesse einer zweck­
mäßigen und koordinierten Durchführung des 
Einsatzes die Zuständigkeit zu einer solch.en An­
ordnung der Bundesregierung zukommen. Bei 
Gefahr im Verzug soll jedoch eirie der beson­
deren Situation en tsprech,ende Sonderregelung 
vorgesehen werden. 

Durch die Bestimmung des Abs. 3 soll bewi'rkt 
werden, daß durch Abs. 2 die Bestimmungen der 
§§ 28 und 36 der Strafprozeßordnung 1960, 
wonach die Gerichte beziehungsweise die Staats­
anwälte das Bundesheer zum Beistand auffordern 
können, nicht berührt werden. 

Zu Art. I Z. 2: 

Es erscheint zweckmäßig, daß jede im Haupt­
ausschuß des Nationalrates vertretene Partei min­
destens einen Vertreter in den Landesverteidi­
gungsrat entsendet. Diese Vertreter sollen dem 
Nationalrat angehören, weil der Landesverteidi­
gungsrat meistens mit Materien -befaßt wird, die 
in späterer Folge vom Nationalrat zu behandeln 
sein werden. 

Zu Art. I Z. 3: 
Die vorgesehene Knderung des §. 5 Abs. 3 ;oll 

außer dem Vorsitzenden und dem Bundes­
minister für Landesverteidigung aum den Ver­
tretern der politischen Parteien die Möglichkeit 
eröffnen, eine Befassung des Landesverteidi­
gungsrates in militärischen Angelegenheiten her­
beizuführen, sofern diese nach ihrer Ansicht von 
grundsätzlicher Bedeutung sind. 

Zu Art. I Z. 4: 
In Anbetracht des bestehenden Mangels an 

zeitverpflichteten Soldaten kommt der Heran­
ziehung von Beamten und Vertragsbediensteten 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion be­
sondere Bedeutung zu. Die gegenwärtig hiefür 
im § 11 vorgesehene Regelung, na·ch der die 
Heranziehung nur bis . zur Vollendung des 
40. Lebensjahres zulässig ist, hat sich in der 
Praxis als nicht ausreichend erwiesen. Durch 
diese Regelung werden nämlich zahlrei,che Be­
dienstete einer Verwendung als Unteroffizier 
entzogen, obwohl sie auch noch nach Erreichen 
der erwähnten Altersgrenze geeignet und bereit 
wären, solche Funktionen auszuüben. Durch die 
vorgesehene Neufassung des § 11 soll daher ent­
sprechend den angeführten Erwägungen die' 
Heranziehung von Beamten und Vertr.a.gsbedien­
steten zur Ausübung einer Unteroffiziers funk­
tion bis zum- Erreichen der für Berufsoffiziere 
vorgesehenen Altersgrenze ermöglicht werden. 

Die im Abs. 1 enthaltene Bestimmung, der­
zufolge Beamte und Vertrags bedienstete nur 
"nach Maßgabe ihrer Dienstfähigkeit(~ zur Aus-
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übung einer Unteroffiziersfunktion herangezo­
gen werden dürfen, gewährleistet wohl in aus­
reichendem Maße, daß nur Bedienstete mit der 
zur Erfüllung der Aufgaben e~nes Unteroffiziers 
erforderlichen Eignung für eine derartige Ver­
wendung in Betracht gezogen werden. Da die 
Heranziehung gemäß Abs. 2 der Zustimmung 
des Beamten .oder Vertragsbediensteten bedarf, 
erscheint überdies auch allfälligen subjektiven 
Bedenken des Bediensteten gegen eine Verwen­
dungals Unteroffizier genügend Rechnung ge­
tragen. Hinsichtlich der Beendigung der Heran­
ziehung zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion soll ferner dur.ch die Bestimmungen 
der Abs. 3 und 4 gewährleistet werden, daß 
diesbezüglich .außer· den miHtärischen Bedürf­
nissen auch die Interessen des herangezogenen 
Bediensteten an einem Ausscheiden aus seiner 
militärischen Verwendung entspremend berück­
sichtigt werden. 

Zu Art. I Z. 5: 

Nach der derzeitigen Fassung des§ 15 Abs. 1 
können Offiziere, Unteroffiziere und technische 
Spezialkräfte im Falle eines Einsatzes des Bun­
desheeres auch nach Erreichen des 51. Lebens­
jahres zur Dienstleistung herangezogen werden. 
Eine Altersgrenze, his zu der diese Personen 
zur Dienstleistung verpflichtet s~nd, ist gegen­
wärtig jedoch ni,cht festgelegt. Dur.m die vor­
gesehene Ergänzung des zweiten Satzes in die­
sem Absatz soll nunmehr eine solche Beschrän­
hung der Dienstpflicht, und zwar entsprechend 
der' für Berufsoffiziere als öffentlich-rechtliche 
Bedienstete geltenden Altersgrenze, normiert 
werden. 

Die Verpflichtung des genannten Personen­
kreises zur Dienstleistung im Einsatzfalle über 
das für sonstige Wehrpflichtige geltende Alter 
hinaus läßt es geboten erscheinen, auch Maß­
nahmen zur Erhaltung des Ausbildungsstandes 
über dieses Alter hinaus treffen zu können. Es 
soll daher für Offiziere, Unteroffiziere und tech­
nische Spezialkräfte auch die Ableistung freiwilli­
ger Waffenübungen sowie die Heranziehung zu 
Inspektionen und Instruktionen nach Erreichen 
des 51.. Lebensjahres ermöglicht werden. Zu 
diesem Zwecke sollen für diese Personen alle jene 
Bestimmungen Anwendung finden, die für Wehr­
pflimtige der Reserve gelten. 

Zu Art. I Z. 6: 

Unter den im § 16 aufgezählten Pflichten der 
Wehrpflichtigen ist derzeit die Verpflichtung zur 
Geheimhaltung bestimmter dienstlicher Wahr­
nehmungen nicht genannt. Zur Wahrung der 
militärischen Interessen erscheint. es jedoch ge­
boten, diese Verpflichtung für jene Wehrpfliditi­
gen, die nicht schon nach dienstrechtlichen Vor­
schriften einer derartigen Verpflichtung unter-

liegen, im Wehrgesetz ausdrücklich festzulegen. 
Eine entsprechende Bestimmung, die der ein­
schlägigen Bestimmung der Dienstpragmatik 
nachgebildet ist, soll daher in den § 16 als Abs. 2 
neu eingefügt werden. Entsprechend dem Zweck 
der Geheimhaltungspflicht soll diese auch nach 
Erlöschen der Wehrpflicht, ebenso wie die Pflicht 
qer Amtsverschwiegenheit nach Beendigung eines 
öffentlichen Dienstverhältnisses, bestehen bleiben. 

Zu Art. I Z. 7: 

Da nicht beabsichtigt ist, die Ergänzungs­
bereiche über das Gebiet eines Bundeslandes aus­
zudehnen, soll zur Vermeidung von Irrtümern 
das Wort "grundsätzlich" entfallen. 

Zu Art. I Z. 8: 

Zu dem Aufgabenbereich der Militärkomman­
den soll nach dem Beschluß der Bundesregierung 
vom 17. Juli 1962 insbesondere die Vorbereitung 
und Durchführung von Maßnahmen der Terri­
torialverteidigung, einschließlich des Aufbaues 
und der Führung der Grenzschutztruppen, sowie 
die Vorbereitung und Durchführung der Mobil­
machu'ng, damit auch die Mitwirkung bei der 
personellen und materiellen Ergänzung des Bun­
desheeres, gehören. Den Ergänzungskommanden 
obliegt gegenwärtig die Erfassung, Stellung und 
Einberufung der Wehrpflichtigen. Die Militär­
kommanden und die Ergänzungskomm~nden 
haben somit Aufgaben zu besorgen, die in einem 
engen samlichen Zusammenhang stehen. Diese 
Aufgaben können von den genannten Dienststel­
len daher in zweckmäßiger Weise nur durch 
ständige Kontaktnahme und Koordinierung der 
jeweils zu treffenden Maßnahmen erfüllt werden. 
Verwaltungsökonomische Gründe sowie militä­
rische Erfordernisse lassen es deshalb geboten 
erscheinen, die Militärkommanden und Ergän­
zungskommanden zu einer Dienststelle zusam­
menzulegen. Durch die vorgesehene Neufassung 
des § 18 soll diesem Erfordernis Rechnung ge­
tragen werden. 

Die Neuregelung macht auch eine Abänderung 
des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsver­
fahrensgesetzen - EGVG. 1950, BGBI. Nr. 172/ 
1950, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 92/1959, notwendig. Im Art. 11 Abs. 2 A 
Z. 24 leg. cit. hätte anstelle des Wortes "Ergän­
zungskommanden" das Wort "Militärkomman­
den" zu treten. Da die Militärkommanden zum 
Teil Aufgaben zu besorgen haben, die dem Be~ 
fehlsbereich zuzuordnen sind, gilt es ferner im 
Interesse der Klarheit ausdrücklich zu bestimmen, 
daß die einschlägigen Verwaltungsverfahrens­
gesetze auf diesen Aufgabenbereich der Militär­
kommanden keine Anwendung zu finden haben. 
Während die Änderung des Art. 11 Abs. 2 A 
Z. 24 des EGVG. 1950 durch die im vorliegenden 
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Gesetzentwurf enthaltene Z. 1 des Art. V bewirkt 
werden kann, wäre die Regelung über die Ein­
schränkung der Anwendung der Verwaltungs­
verfahrensgesetze im EGVG.1950 vorzusehen. 

Zu Art. I Z. 9: 

Die Einberufung zum außerordentlichen Prä~ 
senzdienst hat gemäß § 28 Abs. 1 entweder im 
Wege einer allgemeinen Bekanntmachung oder 
durch Zustellung von Einberufungsbefehlen zu 
erfolgen. Im Falle der Einberufung in Form einer 
allgemeinen Bekanntmachung ist in dieser der 
Ort, an dem der Präsenzdienst anzutreten ist, 
sowie der Zeitpunkt des Beginnes des Präsenz­
dienstes zu bestimmen. Dabei kann sich die Orts­
angabe zwangsläufig nur auf Sammelorte bezie­
hen. Eine rasche und zweckmäßige Durchführung 
der Mobilmachung erfordert aber, daß die Wehr­
pflichtigen nach Möglichkeit unmittelbar an 
jenen Ort einberufen werden, der für ihren Ein­
satz in Betracht kommt. Um dies auch in den 
Fäilen einer Einberufung durch allgemeine Be­
kanntmachung zu ermögliChen, sollen den Wehr­
pflichtigen Bereitstellungsscheine ausgefolgt wer­
den, in denen für den Fall der Einberufung zum 
außerordentlichen Präsenzdienst nach den Bestim­
mungen des § 28 festgelegt wird, wo sie sich ein­
zufinden haben. Als Ortsangabe in der allgemei­
nen Bekanntmachung soll für Inh'aber von Bereit­
stellungsscheinen ein entsprechender Hinweis auf 
den im Bereitstellungsschein genannten Ort ge­
nügen. 

Zu Art. I Z. 10: 

Entsprechend dem System der allgemeinen 
Wehrpflicht ist das Bundesheer ein Rahmen(Ka­
der)heer. Im Bedarfsfalle ist daher der Präsenz­
stand im Wege der personellen Mobilmachung 
aus den Wehrpflichtigen der Reserve zu ergänzen. 
Zu diesem Zwecke ist auch eine ausreichende An­
zahl von Reserveoffizieren, Reserveunteroffizie­
ren und Reservechargen erforderlich. Der Aus­
bildung dieser Wehrpflichtigen der Reserve die­
nen die freiwilligen Waffenübungen. Im Hinblick 
auf die besondere Bedeutung, die der Reserve für 
den Einsatz des Bundesheeres zukommt, ist es 
notwendig, die Bestimmungen über die Ablei­
stung freiwilliger Waffenübungen so zu gestalten, 
daß eine möglichst große Anzahl von Wehr­
pflichtigen in der Lage ist, diese Ausbildung zu 
absolvieren. Nach der derzeitigen Rechtslage 
können Waffenübungen nur in der Höchstdauer 
von insgesamt vier Wochen innerhalb von zwei 
Jahren abgeleistet werden. Diese Einschränkung 
wurde seinerzeit auch zur Wahrung der Interessen 
der Wirtschaft angesichts der angespannten Situa­
tion auf dem Arbeitsmarkt festgelegt. Es hat sich 
jedoch in der Praxis gezeigt, daß verschiedentlich 
Personen ohne Beeinträchtigung wirtschaftlicher 

~ 

\ 

Verhältnisse auch über das genannte Ausmaß 
hinaus freiwillige Waffenübungen leisten könn­
ten. Da es vom Standpunkt der Landesverteidi­
gung nicht vertretbar wäre, ohne Notwendigkeit 
auf die durch die Heranziehung solcher Personen 
zu freiwilligen Waffenübungen mögliche Erwei­
terung des Reservekaderszu verzichten, erscheint 
eine entsprechende Ji.nderung der diesbezüglichen 
Bestimmungen geboten. Durch die vorgesehene 
Neufassung des § 28 Abs. 7 soll daher eine Rege­
lung geschaffen werden, die sowohl den militäri­
schen als auch den wirtschaftlichen Bedürfnissen 
in geeigneter Weise gerecht wird. Da an die Aus­
bildung zum Reserveoffizier häher,e Anforde­
rungen zu stellen sind als an die Ausbildung der 
übrigen Reservisten, ist es notwendig, daß für 
Reserveoffiziersanwärter die ersteWaffenübung 
vier Wochen dauert. 

Da die Einberufung zum außerordentli.chen 
Präsenz dienst in den Fällen des § 2 in einem 
eigenen Absatz neu geregelt werden soll (Art. I 
Z. 11), erübrigt sich der zweite Satz im § 28 
Abs.6. 

Zu Art. I Z. 11: 

Der Landesverteidigungsrat hat in seiner 
Sitzung am 22. April 1965 beschlossen, der Bun'­
desregierung zu empfehlen, eine Regierungsvor­
lage über eine Novelle zum Wehrgesetz, die er­
gänzende Bestimmungen über die personelle 
Mobilmachung, und zwar hinsichtlich einer Ein­
berufungsmöglichkeit auch nach territorialen und 
nach ausbildungsmäßigen Gesichtspunkten (per­
sonelle Teilmobilmachung), enthält, in den Natio­
nalrat einzubringen. Die Bundesregierung hat 
diese Empfehlung in der Sitzung am 11. Mai 1965 
nach einem Bericht des Bundesministers für Lan­
desverteidigung zustimmend zur Kenntnis ge­
nommen. Durch die als neuer Abs. 8, des § 28 
vorgesehenen Bestimmungen soll der Empfehlung 
des Landesverteidigungsrates im Sinne des Be­
schlusses der Bundesregierung Rechnung getragen 
werden. 

Nach der derzeitigen Rechtslage können nur 
entweder alle Wehrpflichtigen oder Wehrpflich­
tige bestimmter Geburtsjahrgänge zum außer­
ordentlichen Präsenzdienst in den Fällen des § 2 
einberufen werden. Künftig soll es auch möglich 
sein, Wehrpflichtige der Reserve, aus einem Er­
gänzungsbereich oder aus mehreren Ergänzungs­
bereichen oder aus Teilen solcher Bereiche sowie 
Wehrpflichtige, die auf Grund ihrer Zugehörig­
keit zu einer bestimmten militärischen Einheit 
oder auf Grund ihrer Eignung für bestimmte 
militärische Verwendungen in Betracht kommen, 
einzuberufen. Durch die Möglichkeit einer Ein­
berufung jener Wehrpflichtigen, die auf Grund 
ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten militäri­
schen Einheit oder auf Grund ihrer Eignung für 
bestimmte militärische Verwendungen in Betracht 
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kommen, soll die Voraussetzung geschaffen wer­
den, nach den jeweiligen militärischen Erforder­
nissen etwa lediglich die für die Bildung von 
Grenzschutzeinheiten vorgesehenen Wehrpflichti­
gen der Reserve einherufen zu können. Nach 
dem neu" vorgesehenen § 28 Abs. 8 soll überdies 
eine Einberufung sowohl nach einem der ange­
führten Gesichtspunkte allein als auch unter 
gleichzeitiger Bedachtnahme auf alle diese 
Gesichtspunkte erfolgen können. 

Zu Art. I Z. 12: 

Nach den Bestimmungen des § 29 Abs. 2 
kommt dem Wehrpflichtigen ein Antragsrecht 
hinsichtlich der Befreiung von der Verpflichtung 
zur Leistung des ordentlichen Präsenzdienstes 
nur in jenen Fällen zu, in denen die Befreiung 
aus Gründen erfolgen soll, die unmittelbar seine 
Person betreffen. Kein Antragsrecht ist hingegen 
in jenen Fällen eingeräumt, in denen die Befrei­
ung im öffentlichen Interesse erfolgt. In solchen 
Fällen gilt es nämlich abzuwägen, ob das öffent­
liche Interesse, den Wehrpflichtigen etwa an sei­
nem Arbeitsplatz zu belassen, gegenüber dem 
anderen öffentlichen Interesse, den Wehrpflich­
tigen zum ordentlichen Präsenzdienst heranzu­
ziehen, überwiegt. Es sind somit für die Befrei­
ung ausschließlich Gründe maßgeblich, die allein 
im öffentlichen Interesse gelegen sind. Da diese 
öffentlichen Interessen letztlich nur von der Be­
hörde selbst nach Einholung allenfalls erforder­
licher gutächtlicher Außerungen wahrzunehmen 
sind und wahrgenommen werden können, er­
scheint es verfehlt, dem Wehrpflichtigen oder 
einer anderen Person in diesen Fällen ein Antrags­
recht einzuräumen. 

Von dieser überlegung ausgehend, wurde 
seinerzeit im Rahmen der Wehrgesetz-Novelle 
1962 das Antragsrecht hinsichtlich der Beheiung 
von der Verpflichtung zur Leistung des ordent­
lichen Präsenzdienstes neu geregelt. Seitens der 
begutachtenden Stellen ist dagegen kein Einwand 
erhoben worden. Abgesehen davon, daß die der­
zeit geltende Bestimmung des § 29 Abs. 4 inso­
fern urivollständig erscheint, als nicht allen jenen 
Dienstgebern ein Antragsrecht eingeräumt ist, 
bei denen ein öffentliches Interesse fÜr die Be­
freiung von Bediensteten in Betracht kommt, 
widerspricht sie der im vorstehenden Absatz 
aufgezeigten überlegung. Es erscheint daher 
folgerichtig, entsprechend der Regelung für die 
Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung des 
ordentlichen Präsenzdienstes die Bestimmung des 
Abs. 4 entfallen zu lassen. Damit würde auch dem 
Vorwurf einer sachlich nicht zu rechtfertigenden 
unterschiedlichen Behandlung begegnet werden. 
Die vorgesehene Neuregelung ermöglicht allen 
Dienstgebern, damit auch den im" bisherigen 
Abs. 4 genannten Dienstgebern, in gleicher Weise, 
wie dies im amtswegigen Verfahren hinsichtlich 

des ordentlichen Präsenzdienstes gehandhabt 
wird, entsprechende Anregungen für eine amts­
wegige Befreiung vom außerordentlichen Präsenz­
dienst dem Bundesministerium für Landesver­
teidigung zu geben. 

Außerdem soll im Abs. 4 die Zuständigkeit 
zur" Erlassung von Bescheiden in Verfahren ge­
mäßAbs. 2 und 3 derart aufgegliedert werden, 
daß die Zuständigkeit für die von Amts wegen 
zu erlassenden Bescheide weit·erhin beim Bundes­
ministerium für Landesverteidigung verbleibt, 
Bescheide über Anträge nach den erwähnten Be­
stimmungen aber von den Militärkommanden zu 
er lassen sind. 

Durch die im Abs. 5 vorgesehene Verpflich­
tung zur Mitteilung des Wegfalles der Voraus­
setzungen für die Befreiung sollen die gegenständ­
lichen Bestimmungen III zweckentsprechender 
Weise ergänzt werden. 

Zu Art. I Z. 13 und 14: 

Im Hinblick auf die Möglichkeit, daß ein vor 
dem Antritt des außerordentlichen Präsenzdien­
stes eingeleitetes Verfahren über die Befreiung 
von der Verpflichtung Zur Leistung des Präsenz­
dienstes erst nach dessen Antritt abgeschlossen 
werden kann, ist es notwendig, die als neuer 
Abs. 4 des. § 32 vorgesehene Regelung zu treffen. 
Die übrigen Anderungen des § 32 sind in An­
gleichung an die Neufassung des § 49 getroffen 
worden. 

Zu Art. I Z. 15: 

Durch die vorgesehene Neufassung des § 33 a 
Abs. 1 soll die Dauer der Inspektionen und In­
struktionen innerhalb eines Jahres keine" Verlän­
gerung erfahren, sondern lediglich die Durch­
führung der Inspektionen und Instruktionen 
zwingenden IT' ilitärischen Bedürfnissen besser an­
gepaßt werden können. 

Zu Art. I Z. 16: 

Wie die bisherige Erfahrung bei der Durch­
führung von Inspektionen und Instruktionen 
gezeigt hat, erscheint es insbesondere aus Grün­
den der Verwaltungsökonomie zweckmäßig, die 
für die Ableistung von Inspektionen und Instruk­
tionen zu leistende Entschädigung zu pauscha­
lieren. Per Pauschalbetrag wurde unter Berück­
sichtigung der derzeitigen Einkommensverhält­
nisse festgelegt. Gleichzeitig soll die besondere 
Funktion eines Reserveoffiziers beziehungsweise 
Reserveunteroffiziers sowie der höchsten Charge 
auch in finanzieller Hinsicht Berücksichtigung 
finden. 

Zu Art. I Z. 17: 

Wie die praktische Erfahrung gezeigt hat, er­
scheint die derzeitige Regelung," wonach das 
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Tragen einer Uniform des Bundesheeres durch 
Wehrpflichtige der Reserve nur in sehr beschränk­
tem Umfange zulässig ist, dem Wehrgedanken 
nic;ht förderlich. Die Uniformtrageerlaubnis soll 
daher auf Veranstaltungen, an denen Abordnun­
gen des Bundesheeres teilnehmen, sowie auf be­
sondere familiäre Anlässe, wie zum Beispiel Ehe~ 
schließung, erweitert werden. 

Darüber hinaus soll die Möglichkeit geboten 
werden,· die Uniform auch aus anderen Anlässen 
zu tragen, . sOfern das Militärkommando hietu 
die Zustimmung erteilt. Maßgeblich für die Er­
teilung der Zustimmung seitens des Militärkom­
mandos sollen die militärischen Interessen s~in. 

Abgesehen davon, daß sich die näheren Vor­
schriften insbesond~re hinsichtlich der Beschaffen~ 
heit der Uniform auf § 13 des Wehrgesetzes 
gründen, erübrigt sich im Hinbli~k auf die. vor­
gesehene Ergänzung des Abs. 1 die Bestimmung 
des bisherigen Abs. 3. 

Zu Art. I Z. 18: 

Da sich nach der bisherigen Erfahrung die 
weitere Beibehaltung der Vorschriften des der­
zeitigen § 38 als nicht notwendig erw.iesen hat, 
sollen diese Bestimmungen entfallen. 

Als neuer § 38 soll die derzeit im § 39 ent­
haltene Regelung über den Urlaub eingeordnet 
werden. Im neuen § 39 sollen aus wstematischen 
Gründen die derzeit im § 6 des Heeresgebühren­
gesetzes, BGBL Nr. 152/1956, und im Abs. 2 
des derzeitigen § 39 enthaltenen Regelungen über 
die Dienstfreisi::ellung zusammengefaßt sowie 
klarer und zweckmäßiger gestaltet werden. So 
führte insbesondere die derzeitige Fassung des 
§ 6 des Heeresgebührengesetzes in der Praxis zu 
Schwierigkeiten. Die Fassung läßt nämlich die 
Auslegung zu, daß auch im Falle der vorzeitigen 
Entlassung die DienstfreisteIlung im vollen Aus­
maß zu gewähren ist. Da aber die. Dienstfi-ei­
stellung in der Regel unmittelbar vor Beendigung 
der gesamten Präsenz dienstzeit gewährt werden 
und der vorzeltlg entlassene Wehrpflichtige 
grundsätzlich nach Wegfall des Entlassungs­
grundes den restlichen Teil des Präsenzdienstes 
ableisten soll, erscheint es notwendig, eine der­
artige Auslegungsmöglichkeit auszuschließen. 

Die Regelung über den Zuschuß zur Dienst­
freisteIlung verbleibt im § 6 des Heeresgebühren­
gesetzes. 

Zu Art. I Z. 19: 

Dieser Paragraph enthält die Strafbestimmting 
für die Verletzung der in den §§ 29 Abs. 4 und 5 
und 32 Abs. 10 festgelegten Mitteilungspflicht. 

Zu Art. I Z. 20: 
Die Bedeutung der Inspektionen und Instruk­

tionen läßt es geboten erscheinen, die gegen­
ständliche Strafbestimmung strenger zu fassen. 
Daher soll das Wort "vorsätzlich" entfallen. 

Zu Art. I Z. 21: 
Im Hinblick auf die unter Z. 19 vorgesehene 

Strafbestimmungdes § 47 a bedarf es einer ent­
sprechenden Erweiterung der im § 48 vorge­
sehenen Zuständigkeitsregelung zur Durchfüh­
rung des Strafverfahrens. 

Zu Art. I Z; 22: 
Im Hinblick auf die unter Z. 4 vorgesehene 

Neufassung des § 11 erübrigt sich die derzeitige 
übergangsbestimmung des § 49 Abs. 6 und soll 
daher entfallen. 

Zu Art. I Z. 23: 
Inl Falle eines Einsatzes des Bundesheeres er­

gibt sich die Notwendigkeit, auch Personen, die 
das 50. Lebensjahr überschritten haben, zu be­
stimmten militärischen Verwendungen heranzu­
ziehen. Um verschiedentlich diese Heranziehung 
überhaupt beziehungsweise mit einem entspre­
chenden Dienstgrad zu ermöglichen, sollen Per­
sonen, die über die Eignung im Sinne des Abs. 1 
verfügen, im Wege von freiwilligen Waffen­
übungen entsprechend ausgebildet werden kön­
nen. 

Zu Art. I Z. 24: 

Nach der vorgesehenen Neufassung des § 18 
sollen die derzeitigen Aufgaben des Ergänzungs­
kommandos künftig dem Militärkommando ob­
liegen. Es sind daher auch alle übrigen Bestim­
mungen des . Wehrgesetzes, in denen das Ergän­
zungskommando erwähnt wird, entsprechend ab­
zuändern. 

Zu Art. 11 Z. 1: 

Da für die zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogenen Bediensteten eine we­
sen tlich längere militärische Verwendungsmög­
lichkeit als für zeitverpfli.chtete Soldatim besteht, 
wurden mit Verordnung der Bundesregierung 
vom 1. Juni 1965, mit der die Dienstzweigever­
ordnung neuerlich geändert wird, BGEL Nr. 142, 
weitere Dienstgrade für die zur Ausübung einer 
Unteroffiziersfunktion herangezogenen Bedien­
steten geschaffen. Diese weiteren Dienstgrade 
sollen auch von Wehrpflichtigen der Reserve er­
langt werden können. Zu diesem Zwecke bedarf 
es der vorgesehenen Ergänzung des § 2 Abs. 1. 

Zu Art. 11 Z. 2: 

Wie bereits zu Art. 11 Z. 1 ausgeführt, wurden 
für die zur Ausübung einer Unteroffiziersfunk­
tion herangezogenen Bediensteten weitere Dienst­
grade geschaffen. Da auch diese Dienstgrade 
nach der vorgesehenen Neufassung des § 2 
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Abs. 1 von Wehrpflichtigen der Reserve erlangt 
werden können, bedarf es einer entsprechenden 
Festsetzung der Dienstgradzulagen für diese 
Dienstgrade. Im Hinblick darauf, daß nicht vor­
gesehen ist, Wehrpfli,chtige der Reserve zu Gene­
ralmajoren und Generälen zu ernennen, wurde 
in der Neufassung des § 5 auf diese Dienstgrade 
nicht mehr Bedacht genommen. 

Zu Art. II Z. 3: 

Die Gewährung der DienstfreisteIlung und 
deren Ausmaß sollen, wie bereits zu Art. I Z. 18 
bemerkt wurde, aus systematischen Gründen im 
neuen § 39 des Wehrgesetzes geregelt werden. 
Die Gebührenregelung hinsichtlich der Dienst­
freisteIlung soll im § 6 des Heeresgebühren­
gesetzes verbleiben. 

Das Gesamtausmaß des gebührenden Zu­
schusses soll sich nach der Gesamtdauer des ab­
geleisteten ordentlichen Präsenzdienstes richten.~ 
Anläßlich einer vorzeitig gewährten Dienstfrei­
steIlung soll jedoch nur jener Teil des Zuschusses 
auszuzahlen sein, der auf die bis dahin abgelei­
stete Präsenzdienstzeit entfällt. Wird beispiels­
weise einem Wehrpflichtigen, der den ordent­
lichen Präsenzdienst in . der Dauer von neun 
Monaten ableistet, die Dienstfreistellung zur 
Gänze nach einer Präsenzdienstleistung von fünf 
Monaten gewährt, so soll ihm anläßlich der 
DienstfreisteIlung der auf den abgeleisteten Teil 
des Präsenzdienstes entfallende Teil des Zu­
schusses auszuzahlen sein. Der auf die restlichen 
vier Monate entfallende Zus·chuß soll ihm an­
läßlich der Entlassung aus dem voll abgeleisteten 
Präsenzdienst auszuzahlen / sein. Wir.d beispiels­
weise einem Wehrpflichtigen, der den ordent­
lichen Präsenzdienst in der Dauer von neun 
Monaten ableistet, die DienstfreisteIlung zum 
Teil nach einer Präsenzdienstleistung von drei 
Monaten und der restliche Teil nach einer Prä­
senzdienstleistung von weiteren vier Monaten 
gewährt, so soll ihm anläßlich der ersten Dienst­
freisteIlung ,der auf drei Monate entfallende Zu­
schuß, anläßlich der restlichen DienstfreisteIlung 
der auf vier Monate entfallende Zuschuß und 
anläßlidJ der Entlassung der auf die restlichen 
zwei Monate entfallende Zuschuß auszuzahlen 
sem. 

Zu Art. II Z. 4: 

Im Hinblick auf die unter Art. I Z. 18 vor­
gesehene Neufassung des § 39 des Wehrgesetzes 
bedarf es einer entsprechenden Anpassung' der 
die Dienstfreistellung betreffenden Zitierung im 
§ 8 Abs. 2'und im § 9 Abs. 2 des Heeresgebüh­
rengesetzes. 

Zu Art. III Z. 1 bis 3: 

Entschädigung aus Anlaß der Ableistung frei­
williger Waffenübungen entspricht nicht mehr 
den derzeitigen Einkommensverhältnissen. So 
wurden zum Beispiel die Bezüge der öffentlich 
Bediensteten seit dem genannten Zeitpunkt um 
zirka 30% angehoben. Diese Veränderung in den 
Einkommensverhältnissen soll nunmehr auch in 
der Erhöhung 'd~r Betragsgrenzen für die Fest­
setzung der Entschädigung aus Anlaß der Ablei­
stung freiwilliger Waffenübungen ihren Nieder­
schlag finden. Das Ausmaß der Erhöhung soll 
sich nach dem Ausmaß der durchs·chnittlichen 
Erhöhung der Einkommen der öffentlich Be­
diensteten richten. 

Die vorgesehene Änderung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 31111960 soll auch zum Anlaß ge­
nommen werden, den in diesem Gesetz verwen­
deten Ausdruck "Familienzulagen", an dessen 
Stelle mit der 13. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 124/1965, das Wort "Haushaltszulage" ge­
treten ist, durch dieses Wort zu ersetzen. 

Zu Art. IV: 

Der durch die Bestimmungen des Art. I Z. 16 
und durch die Bestimmungen des Art. III be­
wirkte Mehraufwand für das Jahr 1966 wird 
voraussichtlich zirka 1,300.000 S betragen. Da 
dieser Mehraufwand für das Jahr 1966 bei Ka­
pitel 23 Titel 2 § 3 keine Deckung findet, bedarf 
es einer entsprechenden Jahreskreditüberschrei­
tung bei diesem finanzgesetzlichen Ansatz. Diese 
Kreditüberschreitung soll durch die gleichzeitige 
Bindung eines gleich hohen Betrages bei Ka­
pitel 23 Titel 2 § 4 bedeqct werden. Im Hinblick 
darauf, daß die hiezu erforderliche gesetzliche 
Bestimmung gemäß Artikel 42 Abs. 5 B.-VG. 
vom Nationalrat ohne Mitwirkung des Bundes­
rates zu beschließen ist, wurde sie in den gegen­
ständlichen Gesetzentwurf gesondert als Ar­
tikel IV eingeordnet. 

Zu Art. V Z. 1: 

Wie bereits zu Art. I Z. 8 bemerkt wurde, 
sollen die Aufgaben des Ergänzungskommandos 
künftig dem Militärkommando obliegen. Im 
Hinblick darauf, daß das Ergänzungskommando 
außer im Wehrgesetz auch noch in anderen 
bundesgesetzlichen Bestimmungen Erwähnung 
findet, bedarf es der unter Z. 1 des Art. V vor­
gesehenen Bestimmung. 

Zu Art. V Z. 2: 

Durdldie vorgesehene Bestimmung des Art. V 
Z. 2 soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
rechtzeitig die' erforderlichen administrativen 
Veranlassungen treffen zu können. 

Zu Art. V Z. 3: 

Die im Jahre 1960 festgelegte Ober- bezie- Diese Ziffer enthält die Vollzugsbestimmun-
hungsweise Untergrenze für die Festsetzung der gen. 
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